KPN1: nach Prof. Dr. Jörg Wöltje erstellte Dr. Zdeněk Vávra

[bookmark: _GoBack]ABC der Buchführung 
A. = die Summe aller Vermögensposten einer Bilanz. Sie wird in Anlagevermögen, Umlaufvermögen, aktive Rechnungsabgrenzungsposten, aktive latente Steuern und den aktiven Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung untergegliedert.
B. =  dieses Prinzip besagt, dass keine Buchung ohne Beleg durchgeführt werden darf; ggf. ist ein Eigenbeleg zu erstellen. 
C. = die Summe der Einzahlungen, die zugleich einen Ertrag darstellen (= liquiditätswirksame Erträge), abzüglich der Summe aller Auszahlungen, die zugleich einen Aufwand darstellen (= liquiditätswirksame Aufwendungen).
D. = diese eG ist eine deutsche Genossenschaft für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte mit Sitz in Nürnberg. Die Abkürzung steht für „Datenverarbeitung und Dienstleistung für den steuerberatenden Beruf eG“.
E. = die Aufstellung der Aktiva und Passiva eines Unternehmens zu Beginn der Geschäftstätigkeit.
F. = die Ansprüche eines Gläubigers gegenüber einem bestimmten Schuldner auf Geld oder sonstige Leistungen. Sie sind Bestandteil des Umlaufvermögens und daher der Aktivseite der Bilanz zuzuordnen.
G. = die Abkürzung für Gewinn- und Verlustrechnung.
H. = die rechte Seite eines Buchungskontos. Bei einem Vermögenskonto wird durch die Habenbuchung eine Vermögensminderung repräsentiert.
I. = nicht physische, nicht fassbare Güter, die nicht monetär sind, wie z. B. Rechte, Patente, Konzessionen und Lizenzen, die im dauerhaften Besitz des Unternehmens sind.
J. = der Nettogewinn nach Steuern. Bezeichnet am Ende der GuV den Periodenerfolg des Unternehmens.
K. = die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr.
L. = die Barliquidität; mathematisch = (liquide Mittel / kurzfristiges Fremdkapital) x 100
M. = die Aufforderung eines Gläubigers an einen Schuldner, die geschuldete Leistung zu erbringen.
N. = die Verbindlichkeiten aus Krediten oder Anleihen abzüglich des Kassenbestands, der Guthaben bei den Kreditinstituten und der kurzfristig veräußerbaren Wertpapiere.
O. = noch nicht bezahlte Rechnungen.
P. = die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen finanziellen Mittel, d.h. die Summe des Kapitaleinsatzes (Eigen- und Fremdkapital) zur Finanzierung der Vermögenspositionen.
Q. = eine Konsolidierungsform bei Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures). Es wird die Höhe des Beteiligungsprozentsatzes berücksichtigt, den die Muttergesellschaft hält. 
R. = der vertraglich vereinbarte Preisnachlass, z. B. für bestimmte Abnahmemengen. Er stellt eine Erlösschmälerung dar.
S. = die linke Seite eines Buchungskontos.
T. = die Erklärung eines unabhängigen Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers, die bestätigt, dass der Jahresabschluss einer Gesellschaft den gesetzlichen Vorschriften entspricht.
U. = der erste Ertragsposten in der GuV-Rechnung; 									mathematisch = verkaufte Menge x Verkaufspreis pro Stück
V. = die Lagerbestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Halbfabrikaten und Fertigerzeugnissen sowie Handelswaren, die zum Verbrauch oder zur Veräußerung bestimmt sind. Sie werden in der Bilanz auf der Aktivseite unter dem Umlaufvermögen ausgewiesen.
W. = der um die Vorleistungen verminderte Gesamtwert, den ein Unternehmen für seine Abnehmer schafft; mathematisch = Umsatz – Vorleistungen; auf Englisch value added.								Und was ist Z? Definieren Sie! 
